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U3-Ausbau: Die Aufholjagd zeigt Erfolg
Der Ausbau der Betreuungsplätze für Kin-
der unter drei Jahren (U3) ist eines der her-
ausragenden gesellschaftlichen Themen
unserer Zeit und eine große Herausforde-
rung für alle Beteiligten. Der U3-Ausbau wird
deshalb auf allen Ebenen diskutiert. Nicht
nur in den Parlamenten auf Bundes-, Län-
der- und kommunaler Ebene, sondern über
alle gesellschaftlichen Zusammenhänge
hinweg auch in den sonntäglichen Talk -
shows und in den Familien und ihrem Um-
feld ist er Thema. Denn betroffen sind viele: 

• Familien, die sich für ihre Kinder eine
qualitativ hochwertige Betreuung wün-
schen und Angebote für eine bessere
Vereinbarkeit von Familienleben und Be-
ruf brauchen,

• die Wirtschaft, die auf gut ausgebildete
Fachkräfte und deren Verbleib in den Be-
trieben angewiesen ist

• und die Gesellschaft insgesamt, die nur
durch Kinder überhaupt zukunftsfähig
bleibt.

Der gesellschaftliche Wandel zeigt sich beim
Thema der frühkindlichen Bildung beson -
ders deutlich. Die Mehrzahl der Bürger
spricht sich heute für die Schaffung eines
guten familienergänzenden Betreuungsan-
gebots aus. Zusätzliche finanzielle Leistun-
gen des Staates, diese Angebote nicht zu
nutzen – wie zum Beispiel das geplante Be-
treuungsgeld – stoßen auf wenig Zustim-
mung.

Familien brauchen echte Wahlfreiheit. Das
bedeutet: Eltern können selbst entscheiden,
ob ihre ein- und zweijährigen Kinder für ei-
nige Stunden des Tages in einer Kita oder
in der Kindertagespflege betreut werden
oder ob ein Elternteil sich in den ersten Le-
bensjahren des Kindes gänzlich der Be-
treuung widmet. Eine solche Wahlfreiheit
gibt es erst dann, wenn alle, die einen Be-
treuungsplatz für ihr Kind brauchen, einen
bedarfsgerechten Betreuungsplatz bekom-
men. Und das heißt keineswegs, dass zwei
Lebensmodelle gegeneinander ausgespielt
werden sollen. Eltern tragen die Verantwor-
tung für ihre Kinder, und sie tun das auch
dann, wenn ihre Kinder für einige Stunden
am Tag von ausgebildeten Fachkräften be-
treut werden.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung
arbeitet mit Hochdruck am U3-Ausbau. Da-
bei gilt es vorrangig, die Kommunen bei der
Umsetzung des Rechtsanspruchs mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln zu unter-
stützen. Heute ist dies dringender denn je.
Das macht ein kurzer Rückblick auf die Ent-
wicklungen der letzten Jahre deutlich.

Nachdem bereits im Tagesbetreuungsaus-
baugesetz des Bundes aus dem Jahr 2005
der Ausbau eines bedarfsgerechten Be-

treuungsangebotes für die unter dreijähri-
gen Kinder verankert worden war, verein-
barten Bund, Länder und Kommunen 2007
im Rahmen des Krippengipfels die Schaf-
fung eines bedarfsgerechten Betreuungs-
angebotes mit der Zielmarke von bundes-
durchschnittlich 35 % im Jahr 2013. Für
Nordrhein-Westfalen bedeutet dies eine
Zielgröße von 144.000 Plätzen für rund
32 % aller unter Dreijährigen. Gleichzeitig
verständigte man sich darauf, dass der
Bund sich an Investitions- und Betriebs-
kosten mit einem Drittel beteiligt. Im Okto-
ber 2007 unterzeichneten Bund und Län-
der eine entsprechende Verwaltungsverein-
barung. Der Bund stellte dem Land Nord-
rhein-Westfalen für die Jahre 2008 bis 2013
insgesamt rund 482 Mio. € für den investi-
ven Ausbau und darüber hinaus einen jähr-
lich aufwachsenden Betrag über die Betei-
ligung an der Umsatzsteuer für die Be-
triebskosten zur Verfügung.

Klar war, dass die Kommunen den Ausbau
allein mit den vom Bund zur Verfügung ge-
stellten Mitteln nicht würden stemmen kön-
nen. Zusätzliche Landesmittel waren von
der damaligen Landesregierung aber nicht
vorgesehen.

Ganz im Gegenteil: Die vom Bund für die
Betriebskosten zur Verfügung gestellten
Mittel waren in den Landeshaushalt geflos-
sen und nicht an die Kommunen weiterge-
leitet worden. Auch vor diesem Hintergrund
hatten die Kommunen im Jahr 2009 den
Weg zum Verfassungsgerichtshof beschrit-
ten, der ihnen im Jahr 2010 Recht gab und
das Land nach den in der Landesverfas-
sung verankerten Grundsätzen der Konne-
xität zu einem Belastungsausgleich für die
Kosten des U3-Ausbaus verpflichtete.

Im Jahr 2010 setzte die neu gewählte Lan-
desregierung das Thema U3-Ausbau ganz
oben auf die Agenda.

Mit folgenden Maßnahmen unterstützt sie
Kommunen und Träger bei der Schaffung
von U3-Plätzen:

1. Neue Ausbaudynamik durch 
das Landesinvestitionsprogramm
U3-Ausbau

Oberste Priorität bei der Unterstützung der
Kommunen durch das Land hatte zunächst
die Bereitstellung von eigenen Landesmit-
teln, wie es auf der Krippenkonferenz 2007
mit dem Bund vereinbart worden war. Mit
dem Nachtragshaushalt 2010 wurden erst-
mals zusätzliche Landesmittel für den U3-
Ausbau zur Verfügung gestellt. In den Jah-
ren 2011, 2012 und 2013 erhalten die Kom-

munen insgesamt 400 Mio. € aus dem Lan-
deshaushalt für den Ausbau neuer U3-Plät-
ze. 

Zum gerade begonnenen Kindergartenjahr
trägt diese finanzielle Kraftanstrengung end-
lich Früchte: Der negative Trend der Vorjah-
re, dass von Jahr zu Jahr weniger statt mehr
Plätze geschaffen wurden, ist gestoppt. Im
Vergleich zum Kindergartenjahr 2010/2011
haben die Kommunen für dieses Kinder-
gartenjahr 2012/13 insgesamt rund 30.000
neue Plätze angemeldet. Dahinter stecken
auch enorme Anstrengungen der kommu-
nalen Haushalte.

Im Hinblick auf die weitere Bedarfsentwick-
lung wollen wir das Landesinvestitionspro-
gramm mit der Verabschiedung des Lan-
deshaushalts 2012 um weitere 40 Mio. €
aufstocken. Die Kommunen können sich
bereits mit konkreten Planungen darauf vor-
bereiten.

In den Verhandlungen mit dem Bund zum
Fiskalpakt haben die Länder eine Erhöhung
des Bundesanteils an den Ausbaukosten
durchsetzen können. Nach gegenwärtigem
Stand erhält Nordrhein-Westfalen weitere
rund 126 Mio. €. Die Bundesregierung hat
im Gesetzentwurf vom 26.9.2012 die Anre-
gung der Länder aufgegriffen, den Einsatz
dieser zusätzlichen Mittel für nach dem
1.7.2012 begonnene Maßnahmen zuzulas-
sen. Nach dem Beschluss des Bundeska-
binetts haben wir dies für NRW sofort um-
gesetzt und die Jugendämter bereits infor-
miert, dass ein Maßnahmebeginn förderun-
schädlich ist und die Mittel für Maßnahmen
ab sofort beantragt werden können.

In der Sitzung des Bundesrates am
12.10.2012 haben alle Länder in ihrer Stel-
lungnahme zum „Entwurf eines Gesetzes
zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskal-
vertrags“ einstimmig bekräftigt, dass sie zu
ihrer Finanzierungsverpflichtung für den U3-
Ausbau stehen. Sie haben gleichzeitig kon-
struktive Änderungen zum Gesetzentwurf
der Bundesregierung beschlossen, die ins-
besondere auch im Sinne der örtlichen Ju-
gendämter eine ausufernde Bürokratie ver-
hindern sollen. Da die Bundesregierung
 diese Änderungsvorschläge aber bislang
ablehnt, bleibt das weitere Verfahren ab -
zuwarten. Die nächste Befassung des
Bundesrates ist für den 14.12.2012 vorge-
sehen. 

2. Fairer Belastungsausgleich – 
wichtiger Anschub für den
weiteren Ausbau

Noch ein entscheidender Schritt ist getan:
Die Landesregierung hat im Rahmen der
sog. Konnexitätsgespräche mit den kom-
munalen Spitzenverbänden einen Belas-
tungsausgleich für den Ausbau und den Be-
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trieb von U3-Plätzen verhandelt. Die Er-
gebnisse sind in einem vor den Sommerfe-
rien in den Landtag eingebrachten Gesetz-
entwurf enthalten. Damit wird den Kommu-
nen dauerhaft eine verlässliche Beteiligung
des Landes sowohl an den Betriebs- als
auch an den weiteren Investitionskosten der
zusätzlichen Kitaplätze für unter Dreijährige
zugesagt. 

Bis zum Jahr 2018 wird sich die Ausgleichs -
leistung – so Stand heute – auf rund 1,4
Mrd. € belaufen. Sie übersteigt die zusätz-
lichen Umsatzsteueranteile des Landes in
Höhe von rund 1,2 Mio. €.

Unmittelbar nach Verabschiedung und In-
krafttreten des Gesetzes wird das Land die
Ausgleichszahlungen an die Kommunen
vornehmen. Allein in diesem und im näch-
sten Jahr werden die Kommunen durch den
Kostenausgleich bei der Finanzierung der
U3-Plätze noch mal zusätzlich mit 270 Mio.
€ unterstützt. Der Gesetzentwurf befindet
sich derzeit in der parlamentarischen Bera-
tung des Landtags. Unmittelbar nach der
Verabschiedung – voraussichtlich Ende No-
vember – wird das Land die erste Einmal-
zahlung i.H.v. rd. 107 Mio. € an die örtlichen
Jugendämter auszahlen.

In einem Erlass hat die Landesregierung
klargestellt, dass auch Kommunen in der
dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung
diese Mehreinnahmen investiv für Ausbau,
Umbau, Neubau und Ausstattung von Kin-
dertageseinrichtungen verwenden können,
wenn im Rahmen dieser Maßnahmen zu-
sätzliche U3-Plätze geschaffen werden.
Gleiches gilt für Kommunen, die an der Kon-
solidierungshilfe nach dem Stärkungspakt-
gesetz teilnehmen und deren Haushaltssa-
nierungsplan derzeit noch nicht genehmigt
ist.

3. Kommunen und Land ziehen 
an einem Strang

Vor dem Hintergrund der großen Heraus-
forderungen habe ich im Dezember 2011
und ganz aktuell Ende August 2012 alle be-
teiligten Akteure zu einem nordrhein-west-
fälischen Krippengipfel an einen Tisch ge-
holt. Zentrales Ergebnis war, dass alle dar-
an festhalten, das angestrebte Ziel erreichen
zu wollen und bis zum August 2013 mög-
lichst viele Plätze zu schaffen. Dafür muss
sich die Dynamik weiter deutlich erhöhen.
Voraussetzung hierfür ist der Abbau und die
Beseitigung von Problemen vor Ort.

Ein Ergebnis der ersten Krippenkonferenz
war die Einrichtung der Task Force U3-Aus-
bau im Februar dieses Jahres. Seit Aufnah-
me ihrer Arbeit melden sich Träger, Ju-
gendämter, Kindertagespflegepersonen etc.
über eine eingerichtete Hotline und schil-
dern Schwierigkeiten und Hemmnisse. Bis-
lang hat die Task Force bereits mehr als 600
Anfragen bearbeitet.

Die Grundhaltung der Task Force ist es, die
Schaffung neuer U3-Plätze ohne Qualitäts-
abstriche möglich zu machen. Aus dieser
Haltung heraus versucht sie, im Gespräch
mit den Beteiligten Lösungen zu finden und
gemeinsame Kompromisse zu erarbeiten.
Die Analyse der Anfragen verdeutlicht über
den Einzelfall hinaus, wo es strukturelle Pro-
bleme gibt. Ein Beispiel sind die Raum -
empfehlungen. Nach der Überarbeitung gibt
es eine neue Raummatrix, die klarer struk-
turiert ist und stärker die Situation in beste-
henden Kindergärten insbesondere im städ-
tischen Bereich berücksichtigt.

Der Erfolg der Arbeit wird aber auch dort
sichtbar, wo örtliche Ämter, wie z.B. das Ju-
gend- und das Bauordnungsamt nach ei-
nem Ortstermin mit der Task Force in einem
Kindergarten feststellen, dass es bisher of-
fensichtlich nur einen unzureichenden Ab-
stimmungsprozess innerhalb der Verwal-
tung gegeben hat und es nun das Ziel ist,
solche Probleme gemeinsam vor Ort zu lö-
sen. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang, dass die meisten Anfragen nicht von
den Trägern, sondern von den kommuna-
len Behörden kommen. Deshalb führt die
Task Force fortlaufend Gespräche mit Ju-
gendämtern, um zu beraten, aber auch, um
sich zu informieren. Durch die Arbeit der
Task Force wird auf beeindruckende Weise
sichtbar, wie engagiert Eltern, Träger und
Kommunen in NRW den U3-Ausbau be-
treiben.

4. Bedarfsgerechte
Rahmenbedingungen

Nach der Sicherstellung der finanziellen
Unterstützung durch das Land wurden auf
dem letzten Krippengipfel Möglichkeiten
und Spielräume diskutiert, die sich aus Hin-
weisen von Eltern und den Erfahrungen der
Gespräche der Task Force ergeben haben.
Es gab eine Reihe von Anfragen nach einer
flexibleren Nutzung von Betreuungskapa-
zitäten im Hinblick auf Elternwünsche und
Bedarfe der Familien.

Im Rahmen einer gesetzlich zulässigen Er-
probung sollen nun solche flexiblen Model-
le geprüft werden. Konkret heißt das, dass
Jugendämter bei den Landesjugendämtern
Anträge auf Erprobung etwa für eine flexi-
blere Nutzung von Betreuungskapazitäten
einreichen können. Im Antrag muss deutlich
werden, dass sie den in NRW üblichen ho-
hen Qualitätsstandard halten. Das Land
schreibt diese Modelle nicht vor. Vielmehr
geht es darum, den Kommunen Korridore
zu eröffnen, in deren Rahmen sie Lösungs-
ansätze im Sinne bedarfsgerechter Ange-
bote erproben können – bei Beibehaltung
der hohen Qualitätsstandards.

Bereits jetzt ist es möglich, pädagogische
Konzepte in den Tageseinrichtungen zu re-
alisieren, die sich nicht an fixen Gruppen-
formen orientieren. Zum Beispiel können

„halbe Gruppen“ gebildet werden und in
Kombination mit einer vorhandenen Grup-
pe gestaltet werden. Dabei sind grundsätz-
lich die Qualitätsansprüche zu beachten:
Mehr Kinder – mehr Personal und mehr
Raum.

5. Weitere Potenziale heben

Wir wollen Ansätze unterstützen, die weite-
res Potenzial für den Ausbau aktivieren kön-
nen. Auf der letzten Krippenkonferenz kam
insbesondere von den Kommunen der ein-
mütige Hinweis auf die Tages- und hier ins-
besondere auf die Großtagespflege. Auch
bei den Unternehmen im ganzen Land se-
hen wir eine hohe Bereitschaft, für die eige-
ne Belegschaft qualitätvolle Betreuungs-
plätze anzubieten. Als ersten Schritt haben
wir für Betriebe die Spielräume bei der
Großtagespflege erweitert. Über weitere
Möglichkeiten der Unterstützung sprechen
wir zurzeit mit den Vertretern der Wirtschaft.

Dem gemeinsamen Ziel auf Erfüllung des
Rechtsanspruchs im kommenden Jahr sind
Bund, Land und Kommunen gemeinsam
verpflichtet. Das haben alle Beteiligten im-
mer wieder erklärt. Die Menschen verlangen
zu Recht, dass die Politik das durch den
Rechtsanspruch verbriefte Versprechen ein-
halten muss. Für die Kinder und die Fami-
lien in Nordrhein-Westfalen müssen unsere
Anstrengungen weitergehen.

6. Perspektiven

Dies alles macht deutlich: Die Aufholjagd
läuft. Und alle Beteiligten in Nordrhein-West-
falen arbeiten Hand in Hand. Die Entwick-
lung der Zahlen zeigt, dass die gemeinsa-
men Anstrengungen zu ersten Erfolgen füh-
ren.

Fest steht aber auch: Es liegen noch er-
hebliche Herausforderungen vor uns und
der Ausbau wird am 1.8.2013 nicht zu  Ende
sein. Zwischenzeitlich liegen neue Zahlen
auf dem Tisch, denn das Deutsche Jugend -
institut hat seine Zahlen zur länderspezi -
fischen Bedarfsprognose vorgestellt. Dem-
nach wünschen in Nordrhein-Westfalen
 Eltern für 33,8 % ihrer unter dreijährigen
 Kinder einen Betreuungsplatz in einer
 Kindertageseinrichtung oder in der Kinder -
tagespflege. Diese Bedarfsquote, bei dem
auch die unter einjährigen Kinder ein -
bezogen sind, bestätigen die bisherigen
Prognosen und Planungen für das Land,
wobei immer wieder darauf hinzuweisen ist:
Es handelt sich um eine landesweite Prog-
nose, die nicht die regionalen Spannbreiten
widerspiegelt.

Ute Schäfer, Ministerin für Familie, 
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